


























            
     
 
Ergänzende Regelungen des Kultusministeriums zur Gewährung der 
Schulinfrastrukturpauschale an die kommunalen Schulträger und zur 
pauschalen Ausreichung der Finanzhilfen für kommunale Einrichtungen der 
Weiterbildung im Land Sachsen – Anhalt  im Rahmen des  
Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes (Stand: 21.4.2009)  
 
 
1. Zuwendungsziel, Rechtsgrundlagen 
Zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unterstützen 
der Bund mit dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) zusätzliche Investitionen 
der Kommunen. Grundlage für die Zuwendung sind 
 
- das Zukunftsinvestitionsgesetz 
 
- die Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes zur Umsetzung 
  von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und der Länder 
 
- Gem. RdErl. der Staatskanzlei pp. vom .....  
- §§ 23 und 44 LHO sowie die Verwaltungsvorschriften hierzu 
 
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
 
Für Investitionen wird für Zwecke der Verbesserung der Schulinfrastruktur  
kommunaler Schulträger ein Fördervolumen in Höhe von 105,2 Mio. Euro unter 
Einschluss eines kommunalen Eigenanteils von 12,5 % und ein Betrag von 7,5 Mio. 
Euro für Einrichtungen der kommunalen Weiterbildung pauschal zur Verfügung 
gestellt. Die Finanzhilfen sind nach Maßgabe des Artikels 104b des Grundgesetzes 
für Investitionen in folgenden Bereichen zu verwenden (§ 3 Abs. 1 ZuInvG): 
 
2. Zuwendungszweck, zuwendungsfähige Maßnahmen 
2.1 Schulinfrastruktur und kommunale Einrichtungen der Weiterbildung  
Mit der jeweiligen Pauschale werden Investitionen in die Schulinfrastruktur 
(insbesondere energetische Sanierung) und in kommunale Einrichtungen der 
Weiterbildung (insbesondere energetische Sanierung) gefördert. 
 
2.1.1 Schulinfrastruktur und Weiterbildung (insbesondere energetische Sanierung) 
In den Bereichen Schulinfrastruktur und Weiterbildung sind derzeit auf Grund der 
gültigen Verfassungslage insbesondere energetische Sanierungsmaßnahmen und 
Maßnahmen, die damit in einem engen Zusammenhang stehen, sowie der Einbau 
von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, soweit diese nicht bereits 
anderweitig gefördert werden (z.B. EEG und KWKG), förderfähig. Andere 
Maßnahmen, die der Modernisierung der Schulinfrastruktur dienen, sind förderfähig, 
wenn der Schwerpunkt bei der energetischen Sanierung liegt. Zur schulischen 
Infrastruktur zählen Schulgebäude und schulisch genutzte Sportanlagen. Bewegliche 
Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände sind derzeit nicht förderfähig. Im Bereich 
der beruflichen Bildung ist die technische Ausstattung förderfähig. 
 
2.1.2  Erst mit der Wirksamkeit der sich zum Juli 2009 abzeichnenden Änderung des 
Art. 104b GG kann von einer erweiterten Anwendung ausgegangen werden. Zu den 
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energetischen Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 Nr.1 Buchst. b. des 
Zukunftsinvestitionsgesetzes sind dann auch Investitionen zu rechnen, die zur 
Verbesserung des Ressourcenverbrauchs (Wärme, Strom, Wasser) beitragen. Unter 
Beachtung dieses Schwerpunktes können dann ebenfalls die Baumaßnahmen 
berücksichtigt werden, die der Funktionssicherheit zugerechnet werden können 
(Investitionen, die für die Absicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes unter 
Beachtung baurechtlicher, gesundheits- und arbeitsschutzrechtlicher sowie 
hygienischer Vorschriften zwingend erforderlich sind) und die der  Beseitigung 
gravierender Bauschäden (z.B. Feuchtschäden) dienen.  
 
2.2 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben 
Nicht zuwendungsfähig sind 
- Ausgaben für den Grunderwerb, 
- Personal- und Sachausgaben des Zuwendungsempfängers, 
- Finanzierungsausgaben. 
 
3. Zuwendungsvoraussetzungen 
3.1 Zusätzlichkeit der Maßnahmen 
Eine Förderung wird nur für zusätzliche Investitionsmaßnahmen gewährt (§ 3a Abs. 1 
ZuInvG). Die Zusätzlichkeit gilt vorhaben bezogen, d.h. die Gesamtfinanzierung 
eines Vorhabens darf nicht bereits durch einen beschlossenen und in Kraft 
getretenen Haushaltsplan gesichert sein. Eine im Haushaltsplan vorgesehene 
Maßnahme, für die anderweitige Mittel eingeplant sind, gilt nicht als gesichert, 
solange der Zuwendungsbescheid nicht erlassen ist. Maßgeblicher 
Beurteilungszeitpunkt ist die Entscheidung über die Bewilligung der Pauschale. 
 
3.2 Doppelförderungsverbot 
Für Maßnahmen, die nach anderen Gesetzen und Verwaltungsvereinbarungen als 
Anteilsfinanzierung auf der Grundlage des geltenden Art. 104b GG bzw. auf der 
Grundlage des bis 31. August 2006 gültigen Art. 104a Abs. 4 GG oder gemäß 
Artikeln 91a GG und 91b GG sowie mit KfW-Darlehensprogrammen - mit Ausnahme 
der KfW-Programme "Investitionsoffensive Infrastruktur" - gefördert werden können 
(§ 4 Abs. 1 ZuInvG) oder die aus Mitteln des Landes gefördert werden, können nicht 
gleichzeitig Zuwendungen nach dieser Verwaltungsvorschrift gewährt werden.  
 
3.3 Langfristigkeit und demografische Veränderung 
Zulässig sind Investitionen nur, wenn deren langfristige Nutzung auch unter 
Berücksichtigung der absehbaren demografischen Veränderungen vorgesehen ist 
(§ 4 Abs. 3 ZuInvG). Das ist erfüllt, wenn die Bestandssicherheit einer Schule auch in 
der Langfristprognose des Schulentwicklungsplans gegeben ist. Die 
Zweckbindungsfrist beträgt mindestens 5 Jahre.  
 
3.4 Energetische Sanierungen 
Energetische Sanierungen im Rahmen der derzeitigen Anwendung des Art. 104 b 
GG müssen die Anforderungen der dafür geltenden Vorschriften in der jeweils 
gültigen Fassung erfüllen. (Derzeit gilt die EnEV vom 24. Juli 2007, BGBl. I S. 1519. Es 
wird darauf hingewiesen, dass eine novellierte Energieeinsparverordung (EnEV 2009) am 6. 
März 2009 im Bundesratsplenum verabschiedet worden ist. Mit deren Inkrafttreten ist 
voraussichtlich im Herbst 2009 zu rechnen). 



 
Zur energetischen Sanierung von Gebäuden gehören insbesondere 
a) Maßnahmen zur Verringerung von Transmissionswärmeverlusten, wie z.B. die 
Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden, Fenstern, Dächern, obersten 
Geschossdecken zu nicht ausgebauten Dachräumen, Kellerdecken, erdberührten 
Außenflächen beheizter Räume, Wänden zwischen beheizten und unbeheizten 
Räumen, Heizungs-, Warmwasser- und Kühlrohrleitungen, 
 
b) die energetische Verbesserung z.B. durch Einbau, Erneuerung oder Optimierung 
von Heizungsanlagen, Klima- und Lüftungsanlagen, Fenstern, 
Sonnenschutzeinrichtungen, einschließlich Einbau von Sonnenschutzverglasungen, 
Beleuchtung, Kühleinrichtungen, Pumpen und Regeleinrichtungen, 
 
c) der Einbau von oder Anschluss an Anlagen, die der Verminderung des 
Primärenergiebedarfs, insbesondere des Bedarfs an fossiler Energie dienen oder mit 
erneuerbaren Energien betrieben werden (z.B. solarthermische Anlagen, Pellet- oder 
Hackschnitzelheizungen, Erdwärmesonden), jedoch nur im Zusammenhang mit 
Maßnahmen nach Buchstabe a). Dieser Zusammenhang ist auch dann gegeben, 
wenn Maßnahmen nach Buchstabe a) innerhalb der letzten fünf Jahre durchgeführt 
wurden. 
 
4. Förderzeitraum 
Investitionen können nur gefördert werden, die am 27. Januar 2009 oder später 
begonnen wurden. Soweit Investitionen vor dem 27. Januar 2009 begonnen wurden, 
ist eine Förderung nur möglich, wenn es sich um einen selbständigen Abschnitt eines 
laufenden Vorhabens handelt, dessen Finanzierung bislang noch nicht gesichert ist. 
Im Jahr 2011 können Finanzhilfen nur für Investitionsvorhaben eingesetzt werden, 
die vor dem 31. Dezember 2010 begonnen wurden und bei denen im Jahr 2011 ein 
selbständiger Abschnitt des Investitionsvorhabens abgeschlossen wird (§ 5 ZuInvG). 
Nach dem 31. Dezember 2011 dürfen Mittel nach dieser Verwaltungsvorschrift nicht 
mehr zur Auszahlung angeordnet werden. 
 
 
5. Zuwendungsempfänger, Art und Höhe der Zuwendung 
Zuwendungsempfänger der Schulinfrastrukturpauschale sind Gemeinden, 
Landkreise und kreisfreie Städte  als Schulträger, im übrigen die kommunalen Träger 
von Weiterbildungseinrichtungen.  
Die jeweilige Pauschale wird als Festbetrag gewährt. Die Pauschale in Höhe von 
105,2 Mio. Euro wird auf die kommunalen Schulträger entsprechend der Zahl der 
Schüler an den  kommunalen Schulen verteilt, die Pauschale in Höhe von 7,5 Mio. 
Euro entsprechend der Einwohnerzahl. 
 
 
6. Eigenanteil des Zuwendungsempfängers 
Der Zuwendungsempfänger beteiligt sich an den förderfähigen Investitionsausgaben 
mit mindestens 12,5%. Finanzschwache Gemeinden können zur 
Erbringung ihres Eigenanteils entsprechend dem  Abschnitt III der ergänzenden 
Verfahrensregelungen für die Gewährung der Kommunalen Investitionspauschale 
verfahren. 
 
 



7. Entscheidung über die Verwendung der Pauschale 
Der Zuwendungsempfänger entscheidet im Rahmen der eigenen Zuständigkeit 
darüber, welche Einzelmaßnahmen mit der zur Verfügung stehenden Pauschale 
finanziert werden. 
 
8. Verfahrensregelungen 
8.1 Bewilligungsstelle 
Bewilligungsstelle für die Schulinfrastrukturpauschale und die pauschalen 
Finanzhilfen für kommunale Weiterbildungseinrichtungen ist die Investitionsbank des 
Landes Sachsen – Anhalt.  Sie zahlt die Zuwendungen aus und prüft den 
Verwendungsnachweis. 
 
8.2 Information des Kultusministeriums über die Pauschalhöhe 
Die kommunalen Schulträger sind mit Schreiben des Kultusministeriums  vom 8. April 
2009 informiert worden, in welcher Höhe die Schulinfrastrukturpauschale und 
pauschale Finanzhilfen für kommunale Weiterbildungseinrichtungen trägerbezogen 
zur Verfügung stehen. 
 
8.3 Anmeldung der Fördervorhaben bei der Investitionsbank 
Die kommunalen Schulträger melden, wie aus dem beigefügten Ablaufschema 
ersichtlich, ab sofort gegenüber der Investitionsbank  bis spätestens zum 
30.06.2009, ob sie am Programm teilnehmen und in welchem Umfang sie das ihnen 
mitgeteilte Budget in Anspruch nehmen. Für jede Maßnahme, für die Mittel der 
Schulinfrastrukturpauschale eingesetzt werden sollen, ist gleichzeitig eine 
Anmeldung auf den Vordrucken „Sammelanmeldung“ / „Einzelmaßnahme“ 
erforderlich. Die Vordrucke werden auf den Internet-Seiten der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt veröffentlicht und können elektronisch ausgefüllt werden. Eine 
postalische Übersendung mit Unterschriften und Dienstsiegel ist erforderlich. VV Nr. 
3.2 zu § 44 LHO findet keine Anwendung. 
 
8.4 Prüfung der Anmeldung 
Die Investitionsbank prüft auf der Grundlage der Anmeldungen der Schulträger, ob 
die Fördervoraussetzungen vorliegen. Es erfolgt eine Plausibilitätsprüfung. VV Nr. 
3.3 zu § 44 LHO findet keine Anwendung. 
 
8.5 Bewilligung 
Die Investitionsbank legt auf der Grundlage der Anmeldungen nach Nr. 8.3 die den 
kommunalen Schulträgern zur Verfügung stehenden Budgets durch Förderbescheid 
fest.  
 
 
8.6 Auszahlungsverfahren 
Die Investitionsbank zahlt  die Zuwendungen gemäß Anforderung mit dem Formular 
„Mittelabruf“ aus. Zuwendungen können nur ausgezahlt werden, soweit sie zur 
anteiligen Begleichung erforderlicher Zahlungen des Zuwendungsempfängers 
benötigt werden.  
Das weitere Verfahren dazu legt die Investitionsbank mit dem Förderbescheid fest . 
Die letzten 20 % der Zuwendung werden nach Vorlage des Verwendungsnachweises 
ausbezahlt.. 
 
8.7 Verwendungsnachweis 
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Die Verwendungsnachweisführung und - prüfung erfolgen gemäß Abschnitt IV.  der 
Anl. 1 des Gem. RdErl. zur Durchführung des Gesetzes zur Umsetzung des 
Zukunftsinvestitionsgesetzes vom ....... 
Die zweckentsprechende Verwendung ist spätestens zwei Monaten nach 
Beendigung der Maßnahme gegenüber der Investitionsbank nachzuweisen.  
Die Investitionsbank prüft den Verwendungsnachweis und legt diesen über das   
Kultusministerium unter Beachtung des Abschnitts VII des Gem. RdErl.  dem 
Ministerium der Finanzen vor. 
  
9. Kommunales Haushaltsrecht, finanzschwache kommunale Schulträger 
Für die Planung und Ausführung der Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der 
Schulinfrastrukturpauschale gelten grundsätzlich die kommunalen 
haushaltsrechtlichen Vorschriften und Änderungen dazu, die das Ministerium des 
Innern zur Umsetzung der Infrastrukturpauschale erlassen hat (vergl. Ergänzende 
Verfahrensregelungen des MI für die Gewährung der kommunalen 
Investitionspauschale - Anlage 2 zum Gemeinsamen Runderlass der 
Landesregierung zur Durchführung des Gesetzes zur Umsetzung des 
Zukunftsinvestitionsgesetzes vom.......)  
 
 



Ablaufschema zur 
Umsetzung der Schulinfrastrukturpauschale im LSA 

 
 

 
Anmeldeverfahren 

 
 

Information über Schulinfrastrukturpauschale  
durch das Kultusministerium an die kommunalen Schulträger (Landkreise, kreisfreien 

Städte und kreisangehörige Gemeinden)  
 
 

kommunaler Schulträger 
- meldet Einzelmaßnahmen bei der IB ab sofort bis spätestens 30.06.2009   

und bestätigt, dass die Förderkriterien erfüllt sind (unter Beachtung des Abschnitts V. 
Nr.2 der ergänzenden Verfahrensregelungen des MI) 

- gewährleistet die Umsetzung des Abschnitts IX. Berichtspflicht des Gem. RdErl. der 
Landesregierung vom ....gegenüber der IB  

 
 

IB 
- nimmt Anmeldung entgegen 

- prüft Projektanmeldung auf Plausibilität 
- legt Pauschale verbindlich fest und 

 erlässt Förderbescheid mit Nebenbestimmungen  
- sammelt Mittelanforderungen und Berichte gem. Abschnitt IX Berichtspflicht des 

Gem. RdErl. LR vom ....und legt diese dem MK vor, 
- Mittelabruf beim Bund über das Ministerium der Finanzen 

- zahlt Pauschalen anforderungsgemäß an kommunale Schulträger aus 
 
 
 

kommunaler Schulträger 
erstellt den Verwendungsnachweis (unter Beachtung des Abschnitts VII des Gem. 

RdErl. vom..... ) 
 

IB 
prüft den Verwendungsnachweis und unterstützt die Berichterstattung gegenüber 

dem Bund  
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